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Antrag 

der Abgeordneten Stefan Schuster, Martina Fehlner, Andreas Lotte, 
Arif Taşdelen, Kathi Petersen, Susann Biedefeld, Reinhold Strobl, 
Klaus Adelt, Harald Güller, Günther Knoblauch, Dr. Herbert 
Kränzlein SPD 

Volle Berücksichtigung von Zeiten der Teilzeitbeschäftigung bei 
Berechnung der Wartezeit für einen Anspruch auf Ruhegehalt 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, dafür zu sorgen, dass in Art. 11 
Abs. 1 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz (BayBeamtVG) eine 
Regelung wie in § 4 Abs. 1 Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) 
aufgenommen wird, die klarstellt, dass die Berechnungsregel des 
Art. 24 Abs. 1 BayBeamtVG, wonach Zeiten einer Teilzeitbeschäfti-
gung sowie der eingeschränkten Verwendung wegen begrenzter 
Dienstfähigkeit nur zu dem Teil zu berücksichtigen sind, der dem Ver-
hältnis der ermäßigten zur regelmäßigen Arbeitszeit entspricht, inso-
weit nicht anzuwenden ist und soll dem Landtag bei der nächsten 
Änderung des BayBeamtVG eine entsprechende diesbezügliche ge-
setzliche Regelung vorschlagen. 

 

 

Begründung: 

Nach Art. 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayBeamtVG entsteht ein Anspruch 
auf Ruhegehalt, wenn die Beamtin oder der Beamte eine Dienstzeit 
von mindestens fünf Jahren abgeleistet hat. Nach Art. 11 Abs. 1 
Satz 2 BayBeamtVG wird die hierfür maßgebliche Dienstzeit vom 
Zeitpunkt der ersten Berufung in das Beamtenverhältnis abgerechnet 
und nur berücksichtigt, soweit sie ruhegehaltfähig ist. Dies bedeutet in 
der derzeitigen Verwaltungspraxis, dass Dienstzeiten, die in Teilzeit 
abgeleistet wurden, nur entsprechend anteilig bei der Berechnung 
dieser Wartezeit berücksichtigt werden. Begründet wird dies mit der 
Regelung des Art. 24 Abs. 1 BeamtVG, wonach Zeiten einer Teilzeit-
beschäftigung nur zu dem Teil ruhegehaltfähig sind, der dem Verhält-
nis der ermäßigten zur regelmäßigen Arbeitszeit entspricht. Dies führt 
zu einer Diskriminierung von Teilzeitbeschäftigten. 

Im Bund wurde § 4 Abs. 1 BeamtVG mit Wirkung zum 01.01.2017 
abgeändert. Es wird nunmehr ausdrücklich klargestellt, dass die Be-
rechnungsregel des § 6 Abs. 1 Satz 3 und 4 BeamtVG, die der Be-
rechnungsregel des Art. 24 Abs. 1 BayBeamtVG entspricht, bei der 
Berechnung der Wartefrist nicht anzuwenden ist mit der Folge, dass 
jede ruhegehaltfähige Dienstzeit mit ihrer Dauer und nicht mehr nur 
anteilig mit ihrem Umfang bei der Erfüllung der Wartefrist berücksich-
tigt wird. Begründet wird dies mit einer europarechtskonformen Ausle-
gung der Vorschrift. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Fragen des öffentlichen Dienstes 

Antrag der Abgeordneten Stefan Schuster, Martina Fehlner, 
Andreas Lotte u.a. SPD 
Drs. 17/21675 

Volle Berücksichtigung von Zeiten der Teilzeitbeschäftigung bei 
Berechnung der Wartezeit für einen Anspruch auf Ruhegehalt 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Stefan Schuster 
Mitberichterstatter: Tobias Reiß 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Fragen des öffentlichen 
Dienstes federführend zugewiesen. Der Ausschuss für 
Staatshaushalt und Finanzfragen hat den Antrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 72. Sit-
zung am 17. April 2018 beraten und mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen hat den 
Antrag in seiner 193. Sitzung am 19. April 2018 mitberaten 
und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Wolfgang Fackler 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Stefan Schuster, Martina Fehlner, Andre-
as Lotte, Arif Taşdelen, Kathi Petersen, Susann Biedefeld, Rein-
hold Strobl, Klaus Adelt, Harald Güller, Günther Knoblauch, 
Dr. Herbert Kränzlein SPD 

Drs. 17/21675, 17/22012 

Volle Berücksichtigung von Zeiten der Teilzeitbeschäftigung bei 
Berechnung der Wartezeit für einen Anspruch auf Ruhegehalt 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten, eine Europaangelegenheit und Anträge, die 

gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. 

Anlage 1)

Bevor ich über die Liste abstimmen lasse, möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass 

der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 

in seiner gestrigen Sitzung die unter Nummer 3 aufgeführte Subsidiaritätsangelegen-

heit, Bundesratsdrucksache 155/18 betreffend den Vorschlag für eine Richtlinie des 

Europäischen Parlaments und des Rates über Verbandsklagen zum Schutz der Kol-

lektivinteressen der Verbraucher und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/22/EG, bera-

ten und empfohlen hat, die Staatsregierung aufzufordern, im Bundesrat auf Subsidiari-

tätsbedenken hinzuweisen und ferner darauf hinzuwirken, dass diese Bedenken 

Eingang in den Beschluss des Bundesrates finden. Einschlägig sind hier die Drucksa-

che 17/22325 sowie die Beschlussempfehlung auf der Drucksache 17/22363. Die Be-

ratung im Bundesrat ist für den kommenden Freitag vorgesehen. Die Beschlussemp-

fehlung und das Abstimmverhalten der Fraktionen hierzu ist in der aufgelegten Liste 

aufgeführt.

Von der Abstimmung ausgenommen ist die Listennummer 4, das ist der Antrag der 

Abgeordneten Claudia Stamm betreffend "Vielfalt akzeptieren! Queer-Beauftragte*n 

für Bayern ernennen", der auf Wunsch von Frau Stamm in einer der nächsten Plenar-

sitzungen einzeln beraten werden soll.

Wir kommen zur Abstimmung. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit 

den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)
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Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, 

der FREIEN WÄHLER und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der Kollege Fel-

binger (fraktionslos). Gegenstimmen! – Keine. Enthaltungen? – Sehe ich auch nicht. – 

Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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